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von Anna Bosch

Verbraucherfreundliche
Rechtsprechungsänderung - BGH erweitert
Beweislastumkehr nach § 476 BGB

Im heutigen Beitrag stellen wir Ihnen eine für Handeltreibende interessante Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (BGH-Urteil vom 12.10.2016, Az. VIII ZR 103/15) zur Frage der Beweislastumkehr bei
Mängeln im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs nach § 476 BGB vor. § 476 BGB besagt, dass zugunsten
des Verbrauchers die Mangelhaftigkeit einer Sache dann vermutet wird, wenn sich innerhalb von sechs
Monaten nach Gefahrübergang ein Mangel zeigt. Nicht das erste Mal lag die Frage nach der konkreten
Reichweite der Vermutungsregelung dem BGH zur Entscheidung vor, doch ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs von 2015 zu dieser Frage, brachte frischen Wind in die Sache. Die IT-Recht Kanzlei erläutert
Ihnen, warum sich der BGH von seiner bisherigen Rechtsprechung abgewandt hat und wie er die neue
Auslegung der Vorschrift begründet.

1) Worum geht es?
Die im Oktober 2016 ergangene Entscheidung des BGH drehte sich wieder einmal um den Aussagegehalt
und die genaue Rechtswirkung von § 476 BGB, der der Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie des
europäischen Parlaments und des Rates (1999/44/EG) dient.

§ 476 BGB lautet:

“

”

„Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird
vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese
Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.“

Zweck der Vorschrift ist es, Verbrauchern in einem gewissen Zeitraum die Möglichkeit zu geben, nicht
nur bei Übergabe/Erhalt der Sache augenscheinliche Mängel geltend zu machen, da einige Mängel erst
bei Gebrauch der Sache zutage treten, obwohl sie unter Umständen von Anfang an vorhanden waren.
Aus Sicht des Gesetzgebers habe nämlich der Unternehmer im Zeitpunkt der Übergabe die beste
Sachkenntnis in Bezug auf das zu übergebende Verbrauchsgut und soll gehalten sein zu prüfen, ob es
vertragsgemäß ist.
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2) Der Sachverhalt des vom BGH entschiedenen Fall
Die Beklagte ist eine KFZ-Händlerin, von der der Kläger einen gebrauchten PKW (einen BMW 525d
Touring) zum Preis von 16.200.- Euro erwarb. Relativ kurze Zeit nach Kaufvertragsschluss, stellte der
Kläger erstmals Mängel am PKW fest: Nach knapp fünf Monaten und einer vom Kläger absolvierten
Laufleistung von rund 13.000 km schaltete die im Fahrzeug eingebaute Automatikschaltung in der
Einstellung „D“ nicht mehr selbstständig in den Leerlauf; stattdessen starb der Motor ab. Ein Anfahren
oder Rückwärtsfahren bei Steigungen war nicht mehr möglich. Nach erfolgloser Fristsetzung zur
Mangelbeseitigung trat der Kläger vom Kaufvertrag zurück und verlangte die Rückzahlung des
Kaufpreises und den Ersatz geltend gemachter Schäden. Dabei berief er sich auch auf die
Beweislastumkehr- und Vermutungsregelung des § 476 BGB. Ein sicherer Beweis dafür, dass das
Fahrzeug bereits bei Übergabe einen Sachmangel aufgewiesen habe, gelang dem Käufer nicht, da für
den konkret aufgetretenen Mangel mehrere Ursachen in Betracht kamen. Die Sache landete schließlich
vor Gericht und ging bis zur höchsten deutschen Instanz – dem Bundesgerichtshof.

3) Prozessuale Besonderheiten
Streitfälle dieser Art sind keine Seltenheit, sodass der BGH zum Eingreifen der verbraucherschützenden
Beweislastumkehr nach § 476 BGB schon in der Vergangenheit einige Grundsätze entwickelt hat, die er
nun gewissermaßen „über Bord geworfen“ hat. Wie kam das?

Der klagende Verbraucher hatte in den Vorinstanzen, die sich an der bis dato vorliegenden
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs orientiert haben, keinen Erfolg. Bisher hatte der BGH nämlich
vertreten, dass die Vorschrift eine lediglich in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung begründe und
nicht für die Frage gelte, ob überhaupt ein Mangel vorliege. Damit oblag es nach der bisherigen
Rechtsprechung immer noch dem Käufer zu beweisen, dass der konkret zutage getretene Schaden auf
einen latent schon bei Gefahrübergang vorliegenden Schaden zurückzuführen sei. Konnte er diesen sog.
Grundmangel und dessen Verknüpfung zum eingetretenen Schaden nicht nachweisen, half ihm § 476
BGB bisher nicht, da die Vermutungsregelung nur in zeitlicher Hinsicht griff.

Im Jahr 2015 – nach Entscheidung der Vorinstanzen - hatte dann aber der Europäische Gerichtshof (EuGH-
Urteil vom 4.6.2015 – Az. C-497/13), dessen Rechtsprechung auch vor deutschen Gerichten
Berücksichtigung findet, den Verbraucherschutz ausgeweitet.

Der Entscheidung, die ein niederländisches Gericht im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens
erbeten hatte, lag ein ähnlicher Fall zugrunde: Rund 4 Monate nach dem Kauf war das
Gebrauchtfahrzeug einer Kundin plötzlich in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Da es bereits
verschrottet war, konnte die Verbraucherin nicht beweisen, dass das Ausbrennen auf einen anderen –
nicht von ihr verursachten - technischen Defekt zurückzuführen sei – erst dann hätte ihr die auch im
niederländischen Recht vorhandene Vermutungswirkung genutzt. Verkäufer konnten sich also in
solchen Fällen, bei denen Sachverständigengutachten ergebnisoffen ausfielen oder gar nicht mehr
durchgeführt werden konnten, mit Hinweisen wie, dass das Fahrzeug bei Übergabe noch nicht gebrannt
habe, aus der Haftung zu ziehen. Dem schob der EuGH allerdings einen Riegel vor.
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4) Wie entschied der BGH nun den Rechtsstreit?
Der BGH gab dem Käufer Recht. Im Anschluss an das EuGH-Urteil von 2015 sei § 476 BGB
richtlinienkonform (gemeint ist die bereits erwähnte Verbrauchsgüterkaufrichtlinie) dahingehend
auszulegen, dass dem Käufer die dort geregelte Vermutungswirkung auch in der Hinsicht zugutekommt,
dass der binnen sechs Monaten nach Gefahrübergang zu Tage getretene mangelhafte Zustand
zumindest im Ansatz schon bei Gefahrübergang vorgelegen habe. Obwohl im konkreten Fall offen
geblieben sei, ob bei Gefahrübergang vorliegende „Vorschädigungen“ vorgelegen und zum akut
eingetretenen Schaden geführt haben, könne dieser Umstand nicht mehr zu Lasten des Verbrauchers
gehen. Eine verbraucherfreundliche Auslegung der Vorschrift gebiete eine – nunmehr auch in
tatsächlicher Hinsicht greifende – Beweislastumkehr. Damit findet eine im größeren Maß als bisher
angenommene Verschiebung der Beweislast vom Käufer auf den Verkäufer beim Verbrauchsgüterkauf
statt, die insbesondere bei Unaufklärbarkeit der Schadensursache greift.

Faustformel  für die Beweislastverteilung bei § 476 BGB:

Kann der Käufer das Auftreten einer Vertragswidrigkeit der gekauften Sache binnen sechs Monaten
nach „Gefahrübergang“ beweisen, obliegt es bei einer Zurückweisung neuerdings dem Händler, die
Mangelfreiheit der Sache bei Gefahrübergang zu beweisen.

5) Was bedeutet die neue Rechtsprechung für Händler und
wie können sie im Streitfall reagieren?
Die Vermutungswirkung ist nun zwar erweitert worden, sie bleibt aber immer noch widerlegbar. Ein
prüfungsloses Anerkennen der Ansprüche des Verbrauchers ist daher nicht angezeigt. Liegt
beispielsweise ein unsachgemäßer Gebrauch durch den Kunden auf der Hand, können sich Händler
durchaus gegen eine übereifrige Inanspruchnahme und ausufernde Ausübung der
Gewährleistungsrechte wehren.

Den Beweis der Mangelfreiheit bei Gefahrübergang hat nun allerdings grundsätzlich der Händler zu
führen; die Gefahr, dass  - z.B. wegen Zerstörung der Sache – die Schadensursache nicht aufklärbar ist,
geht nach der neuen Rechtsprechung in der Regel zu Lasten des Verkäufers. Gleichwohl bedeutet dies
für Kunden immer noch keinen Freifahrtschein für hemmungslose Reklamationen oder quasi
garantieähnliche Schadensersatzansprüche für eine Zeitspanne bis zu sechs Monaten, da § 476 BGB
selbst Ausnahmen kennt: Ist die Vermutung mit der Art der Sache oder aber der Art des Mangels
unvereinbar, so greift sie (weiterhin) nicht. Ausnahmen bezüglich der Art des Mangels kommen
einerseits natürlich bei verderblichen Waren, andererseits auch bei gebrauchten Sachen, insbesondere
Kraftfahrzeugen, wegen Alters oder Abnutzung in Betracht, wobei dann auch die Art des Mangels zu
berücksichtigen sein wird.

Darüber hinaus kann die Ausnahmeregelung auch (allein) wegen der Art des Mangels greifen
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(beispielsweise beim Tierkauf, wenn es um Infektionskrankheiten geht). Ratsam ist also immer noch
eine Einzelfallprüfung.

6) Fazit
Der BGH ist mit seiner neuen Entscheidung dem EuGH gefolgt und legt die Beweislastumkehr aus § 476
BGB nun noch verbraucherfreundlicher aus. Was zuvor nach der deutschen Rechtsprechung nur in
zeitlicher Hinsicht dem Verbraucher in die Hände spielen konnte, kann neuerdings auch in tatsächlicher
Hinsicht eine Mangelvermutung begründen und stellt in vielen Fällen eine Beweiserleichterung für
Verbraucher dar. Nunmehr gehen also Fälle, in denen nicht aufklärbar ist, dass der eingetretene
Schaden auf eine vertragswidrige Beschaffenheit des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist, nicht mehr
grundsätzlich zu Lasten des Käufers.

Auch wenn die zugrunde liegende Thematik einen Kauf im stationären Handel betraf, finden die
Grundsätze der neuen Rechtsprechung natürlich auch Anwendung auf das Fernabsatzgeschäft. Bevor
Gewerbetreibende aber den Kopf in den Sand stecken und sämtliche Reklamationen beanstandungsfrei
durchführen, lohnt sich allerdings immer noch eine genauere Prüfung, wenn beispielsweise
anzunehmen – und im Zweifelsfall zu beweisen - ist, dass die Mangelhaftigkeit nicht bei Übergabe
vorlag, sondern beispielsweise auf einen Bedienfehler oder übermäßigen Gebrauch des Verbrauchers
zurückzuführen ist.

Autor:
Anna Bosch
(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)
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